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Erwägungen
E. 1
Über die Zulässigkeit der Zeugnisverweigerung entscheidet gemäss Art. 174 Abs. 1 lit. a der Strafprozessordnung (StPO) im Vorverfahren die einvernehmende Behörde. Die Zeugin oder der Zeuge kann sofort nach Eröffnung des Entscheides die Beurteilung durch die Beschwerdeinstanz verlangen (Art. 174 Abs. 2 StPO). Bis zum Entscheid der Beschwerdeinstanz steht der Zeugin oder dem Zeugen ein Zeugnisverweigerungsrecht zu (Art. 172 Abs. 3 StPO). Gemäss dem Wortlaut von Art. 174 Abs. 2 StPO steht das Recht, den Entscheid über die Zulässigkeit der Zeugnisverweigerung bei der Beschwerdeinstanz überprüfen zu lassen, ausschliesslich dem Zeugen oder der Zeugin, nicht aber der beschuldigen Person oder weiteren Parteien zu. Die Bestimmungen zum Aussageverweigerungsrecht von Art. 168-176 StPO gestalten den Rechtsschutz der Person, die unter Aussagedruck steht. In systematischer Hinsicht stellen sie einen Abschnitt des Kapitels �Zeuginnen und Zeugen� dar. Dem Zeugen bzw. der Zeugin soll in bestimmten der Konflikt erspart bleiben, wegen Verweigerung des Zeugnisses selbst Rechtsnachteile zu erleiden oder einen nahen Verwandten belasten zu müssen. Soweit das Recht zur Aussageverweigerung durch Amts- und Berufsgeheimnisse begründet wird, werden ferner Interessen der Öffentlichkeit geschützt. Die Rechte derbeschuldigtenPersonsind Gegenstand einer Vielzahl anderer strafprozessualer Bestimmungen, nicht aber derjenigen zum Zeugnisverweigerungsrecht. Die beschuldigte Person wird weder durch jene noch durch andere Bestimmungen ermächtigt zu verhindern, dass jemand anderes gegen sie aussagt. Folgerichtig steht das Recht, gegen die Ablehnung der Zeugnisverweigerung die Beschwerdeinstanz anzurufen, nach dem klaren Wortlaut von Art. 174 Abs. 2 StPO nur dem Zeugen beziehungsweise der Zeugin zu. Dies deckt sich mit dem historischen Auslegungselement und entspricht auch der Auffassung der Lehre (vgl. dazuSchmid,Praxiskommentar StPO, 2. Auflage 2013, Art. 174 StPO N 10, mit Hinweis auf Botschaft 1206;Donatsch, in: Donatsch / Hansjakob / Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich / Basel / Genf 2010, Art. 174 StPO N 6;Fest / Horber,in: Basler Kommentar zur StPO, Basel 2011, Art. 174 StPO N 8).Auf die Beschwerde von A_____ ist daher insoweit nicht einzutreten.
E. 2
Die fehlende Beschwerdelegitimation kann auch nicht durch ein nachträgliches Gesuch um Aktenentfernung bzw. durch ein Rechtsmittel gegen einen abschlägigen Entscheid gegen ein solches Gesuch erstritten werden. Die gesetzliche Regelung ist vollständig und lässt in der vorliegenden Konstellation keinen Raum für eine Beschwerde des Beschuldigten. Im Übrigen wäre einer solchen auch in der Sache kein Erfolg beschieden. Wie dem Einvernahmeprotokoll vom 18. November 2013 zu entnehmen ist, wurden B_____ zu Beginn der Konfrontationseinvernahme die Bestimmungen zum Zeugnisverweigerungsrecht, namentlich die Art. 162, 163, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 StPO sowie Art. 303, 304, 305 und 307 StGB, vorgelegt (Prot. S. 2). Zunächst erklärte B_____, das Zeugnis aufgrund Schwägerschaft zum Beschwerdeführer verweigern zu wollen. Nachdem ihm beschieden worden war, dass der Staatsanwalt keine relevante Verwandtschaft zwischen ihm und dem Beschwerdeführer anerkenne und ihm kein Zeugnisverweigerungsrecht eingeräumt werde, sagte er jedoch zur Sache aus (Prot. S. 3). Er verzichtete darauf, die Beschwerdeinstanz anzurufen. Dabei war ihm bekannt, dass er damit die Einvernahme hätte unterbrechen können, zumal ihm die entsprechende Regelung zu Beginn der Einvernahme vorgelegt worden war. Bei dieser Ausgangslage besteht offensichtlich kein Grund, die Einvernahme aus den Akten zu entfernen. Zwischen B_____ und dem Beschwerdeführer liegt ohnehin nur eine Schwippschwägerschaft vor, die kein Zeugnisverweigerungsrecht begründet.
E. 3
Soweit der Beschwerdeführer seine Anträge damit begründet, sein Teilnahmerecht sei verletzt worden, ist sein Rechtsmittel abzuweisen. A_____ war unter Benützung einer falschen Identität auf der Flucht und kann sich schwerlich darauf berufen, dass er sich doch lieber für die Strafverfolgungsbehörde zur Verfügung gehalten hätte. Es wird dem urteilenden Gericht obliegen, den höchstrichterlichen Vorgaben zur Beweiswürdigung in dieser Konstellation Rechnung zu tragen.
E. 4
Da auch die übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers unbehelflich sind, ist die Beschwerde abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerde dessen Kosten (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gebühr ist auf CHF 500.� festzusetzen. Der amtliche Verteidiger ist gemäss seiner Honorarnote für 10.25 Stunden Aufwand zu entschädigen, wobei im Kanton Basel-Stadt praxisgemäss ein Stundenansatz von CHF 200.� zur Anwendung gelangt. Zudem ist er für seine Auslagen von CHF 47.� zu entschädigen. Das Honorar beträgt somit CHF 2�079.� (inkl. Auslagen, zuzüglich 8 % MWST). Der Beschwerdeführer ist gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO verpflichtet, dem Gericht das dem amtlichen Verteidiger entrichtete Honorar zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.
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